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ANFRAGEBEANn"IORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dkfm. Bauer und Genosseri vom 26. F~bruar 1988, 

Nr. 1683/J-NR/88. "Konzessionserteilung fUr 

die Firma Bergbahnen Uttendorf-\'Jeißsee Ges.m.b.H." 

Im Allgemeinen: 

Der Verkauf der Bundesanteile an den Bergbahnen Uttendorf­

Weißsee Ges.m.b.H. wurde vom Bundesministerium fUr Finanzen 

als Verwalter von Bundesverm5gen vorgenommen. Die Genehmigung 

dieses Vorganges obliegt gemäß den Bestimmungen des Eisen­

bahngesetzes meinem Ressort. Dabei wurden folgende Uberlegun­

gen zugrundegelegt: 

Ein wirtschaftlicher Neiterbetrieb der Bergbahnen Uttendorf­

Weißsee Ges.m.b.H. war aufgrund des Bilanzergebnisses p~r 

30.11.1986 (Stammkapital 126 Mio Schilling, Verlustvortrag 

155,5 Mio Schilling, RUcklagen 14,6 Mio Schilling und jähr­

licher Verlust ca. 20 Mio Schilling) aussichtslos, da zum 

Zeitpunkt des Verkaufes das Seilbahnunternehmen bereits 

illiquid war und vor der Konkursanmeldung stand. Die Folge 

wäre die sofortige Betriebseinstellung der beiden Hauptseil­

bahnen gewesen. 

DemgegenUber stand die M5glichkeit der FUSionierung mit der 

Silvretta Nova Bergbahnen Ges.m.b.H., die sich im Falle des 

Verkaufes zu einer FortfUhrung des Betriebes mit beiden 

Anlagen inklusive der SChlepplifte bis mindestens 30.4.1990 

bzw. bei wirtschaftlicher Vertretbarkeit bis 30.4.1991 

verpflichtet hat. 

Bei Abwägen der vorliegenden Tatsachen aus dem Gesichtswinkel 

des 5ffentlichen Interesses - sofortige Einstellung und 

Abtragung oder BetriebsfUhrung bis 30.4.1990 - war dem 

Verkauf trotz der kurzen Konzessionsdauer der Vorzug zu 

geben. 
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Zu den Anfragepunkten selbst darf ich daher, soweit sie mein 

Ressort betreffen. im einzelnen feststellen: 

Zu Frage 1: 

Der Abtretungsvertrag sowie der Verschmelzungsvertrag 

zwischen der Republik österreich, vertreten durch den Bundes­

minister fUr Finanzen und der Silvretta Nova Bergbahnen 

Ges.m.b.H. wurden am 24.11.1987 abgeschlossen. Die Abtretung 

und Ubernahme der vertragsgegenst~ndlichen Geschäftsanteile 

erfolgte rUckwirkend zum Stichtag 1.12.1986. Die Genehmigung 

erfolgte in der Sitzung des Ministerrates am 10.11.1987, 

Beschlußprotokoll Nr. 38/12. 

Eine weitergehende Beantwortung dieses Punktes kHnnte nur vom 

Bundesminister fUr Finanzen als EigentUmervertreter gegeben 

werden. 

Zu Frage 2: 

Neuer EigentUmer ist die Silvretta Nova Bergbahnen Ges.m.b.H. 

mit dem Sitz in St. Gallenkirch-Gaschurn. Warum gerade diesem 

Unternehmen der Zuschlag erteilt wurde, mUßte vom Bundes­

minister fUr Finanzen beantwortet werden. 

Zu den Fragen 3. 5. 8 und 9: 

Die ursprUnglichen Konzessionen der Seilbahn RudolfshUtte und 

der Doppelsesselbahn Medelzkopf wurden auf 30 Jahre ab 

Inbetriebnahme verliehen, das ist fUr die Letztgenannte bis 

31.1.2011 und die Erstgenannte bis 24.12.2012. 

Der von der Republik österreich mit der Silvrett~ Nova Berg­

bahnen Ges.m.b.H. abgeschlossene Abtretungs- und Verschmel­

zungsvertrag sieht eine Betriebspflicht für die beiden 

Seilbahnen nur bis 30.4.1990, eventuell - im Falle wirt~ 

schaftlichen Erfolges - bis 30.4.1991 vor. 

Die Silvretta Nova Bergbahnen Ges.m.b.H. hat sich dement­

sprechend nur zur Ubernahme der eisenbahnrechtlichen Kon­

zessionen bis 30.4.1990 bereiterklärt. Diesem Antrag mußte, 

wenn der Abtretungsvertrag zustandekommen sollte, entsprochen 
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werden. Einer Verlängerung der Konzessionen stehen keine 

Bedenken entgegen. wenn eine solche vom Seilbahnunternehmen 

beantragt wird. 

Zu Frage 4: 

Die ursprünglichen Konzessionen sind ex lege (§ 30 Abs. 1 

1it. c Eisenbahngesetz 1957) mit dem Augenblick des Unter­

ganges der Rechtspersönlichkeit der Bergbahn~n Uttendorf­

Weißsee Ges.m.b.h. erloschen. Eine bescheidmäßige Aufhebung 

war daher nicht erforderlich. 

Zu Frage 6: 

Ober Anfrage meines Ressorts stellte der Landeshauptmann von 

Salzburg die Forderung auf. daß die Betriebspflicht auf 10 

Jahre festgesetzt werden sollte. Für den Fall daß die Be­

triebspflicht nur bis 30. April 1990 festgesetzt wird. wurde 

die Sicherstellung verlangt. daß auf der Stubach-Weißseebahn 

wieder öffentlicher Verkehr geführt wird. 

Zu Frage 7: 

Die Genehmigung der Abtretung der Geschäftsanteile des Bundes 

an der Bergbahnen Uttendorf-Weißsee Ges.m.b.H. an die Sil­

vretta Nova Bergbahnen Ges.m.b.H. mit anschließender Ver­

schmelzung unter Ausschluß der Liquidation erfolgte aufgrund 

des Abtretungsvertrages. des Verschmelzungsvertrages und des 

Gesellschafterbeschlusses der Silvretta Nova Bergbahnen 

Ges.m.b.H .• die alle am 24.11.1987 vor dem öffentlichen Notar 

Dr. Arnold Lins, Bludenz. in Form eiries Notariatsaktes 

abgeschlossen wurden; weiters aufgrund des Ministerratsbe­

schlusses vom 10.11.1987. Dieser gesellschaftsrechtliche 

Vorgang wurde gern. § 26 Abs. 3 des Eisenbahnges~tzes 1957 mit 

Bescheid des Bundesministeriums für öffentliche W~rtschaft 

und Verkehr vom 25.11.1987 eisenbahnbehHrdlich genehmigt. 
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Zu Frage 10: 

Durch die Abtretung entstehen keine unmittelbaren Kosten. 

Mittelbar k6nnen Kosten nach einer Betriebseinstellung der 

Seilbahn RudolfshUtte für die Reaktivierung der ÖBB-Seilbahn 

fUr den Hffentlichen Betrieb anfallen. die jedoch wesentlich 

niedriger. als der ansonsten vom Bund zu deckende laufende 

Abgang bei der Bergbahnen Uttendorf-Weißse~ Ges.m.b.H. sind. 

~Uen, am 22. April 1988 

Der/Bundesminister 

/~ttJ 
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